
693

#ST# Kreisschreiben
des

schweizerischen Militärdepartements an die Justizoffiziere.

(Vom 16. Mai 1879.)

Tit.!

Der Artikel 379 des Bundesgesezes über die Strafrechtspflege
der eidgenössischen Truppen vom 27. August 1851 (Amtl. Samml.
Bd. II, S. 606) enthält im zweiten Lemma die Vorschrift:

„ Jeden Wahrspruch fassen die Geschwornen mit Stimmen-
„mehrheit. Bei der Anwesenheit von zwölf Geschwornen ist eine
„Stimmenmehrheit von zehn, und wenn weniger als zwölf Ge-
„schworne anwesend sind, eine Mehrheit von je zwei weniger als
„sämmtliche Anwesende erforderlich.tt"

Eine wörtlich gleichlautende Vorschrift findet sich auch im
Art. 108 des Bundesgesezes über die Bundesstrafrechtspflege vom
27. August 1851 (Amtl. Sammlung Bd. II, S. 743).

Bei Anlaß der Schwurgerichtsverhandlung gegen Paul Brousse
ist Zweifel entstanden, ob Angesichts dieser Gesezesvorschrift d re i
Stimmen eine Freisprechung bewirken könnten. Eine nähere Unter-
suchung der Frage hat indessen diese Zweifel völlig gehoben, indem
es sich herausgestellt hat, daß nicht nur nach dem Wortlaut:
„ J e d en Wahrspruch fassen die Geschwornen mit Stimmenmehrheit",
sondern auch nach Sinn und Geist des Gesezes nicht bloß das
Schu ld ig , sondern auch das N i c h t s c h u l d i g mit einer Stimmen-
mehrheit in dem angegebenen Zahlenverhältniß gefaßt werden muß.
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Wie es bisher in diesem Punkte bei kriegsgerichtlichen Ver-
handlungen gehalten worden ist, kann nicht festgestellt werden, da
keine bezüglichen Zweifel laut geworden sind und bei den Wahr-
sprüchen der Geschwornen in der Regel das Stimmenverhältniß
nicht angegeben worden ist. Um indessen für die Zukunft einer
irrigen Anwendung des Gesezes vorzubeugen, werden Sie, gestüzt
auf das Gutachten des Oberauditors, andurch angewiesen, den Ge-
schwornen jedesmal über die richtige Anwendung des Art. 379 eine
entsprechende Belehrung zu ertheilen, und den Chef der Geschwornen
zu veranlagen, im Wahrspruche anzugeben, mit wie viel Stimmen
der Entscheid gefaßt worden ist.

B e r n , den 16. Mai 1879.

Schweiz. M i l i t ä r d e p a r t e m e n t :
Hertenstein.
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